
Tennisabteilung informiert 
 

Mitgliedsbeiträge: 
Erwachsene 50,- € 

Ehepaar 75,- € 

Kinder und Jugendliche bis 18 J. 25,- € 

Die Tennisabteilung erhebt derzeit keine Aufnahmegebühr. 

 

Arbeitsstunden: 
Um die Tennisplätze instand zu halten, haben Männer ab 18 Jahren, Arbeitsstunden zu 

leisten. Hobbyspieler 5 und and aktive Mannschaftsspieler 10  Stunden. Diese 5 bzw. 

10 Stunden können im Frühjahr bei der Platzbestellung geleistet werden, im Sommer 

z.B. beim Rasenmähen oder im Herbst, wenn die Plätze winterfest gemacht werden. 

Für jede nicht geleistete Arbeitsstunde wird mit dem Mitgliedsbeitrag des folgenden 

Jahres 7,70 €  abgebucht. Die Erfassung der geleisteten Arbeitsstunden erfolgt durch 

den jeweiligen Platzwart. 

 

Gastspieler: 
Jedes Abteilungsmitglied kann Gastspieler (d.h. Nichtmitglieder der TA Heroldstatt) 

einladen. Das Abteilungsmitglied muss sich dazu in die am Tennisplatz ausgehängte 

Liste vor Spielbeginn eintragen, damit der Beitrag für den Gastspieler bei ihm mit dem 

Abteilungsjahresbeitrag abgebucht werden kann. 

Die Gastspielergebühr beträgt: 

1.- 5. Stunde  4,- € pro Stunde  

ab der 6. Stunde  8,- € pro Stunde.  

Auch Eltern die nicht in der Tennisabteilung sind und mit ihren Kindern spielen, 

müssen sich als Gastspieler eintragen. 

 

Platzbelegung: 
Mit der Steckkarte kann der Tennisplatz für 1 Stunde reserviert werden. Sollten nach 

dieser Stunde andere Abteilungsmitglieder warten, muss der Tennisplatz 

unaufgefordert verlassen werden. Wurde keine Karte in den Steckkasten gesteckt und 

alle Plätze sind belegt, können neu hinzu gekommene Mitglieder diesen Tennisplatz 

beanspruchen. 

 

Kleidung: 
Die Benutzung der Tennisplätze ist nur mit Tennisschuhen gestattet, normale 

Sportschuhe sind nicht geeignet und daher nicht erlaubt. 

 

Platzpflege: 
Jeder Spieler ist verpflichtet vor Spielbeginn den Tennisplatz bei Bedarf zu wässern 

(Sand staubt). 

Nach Beendigung des Spiels muss der Platz bis an den Rand mit den bereitgestellten 

Geräten abgezogen werden. 

Sind die Netze heruntergelassen oder die Plätze sind zu nass, ist das Tennisspielen 

nicht erlaubt. Der Platzwart entscheidet über die Bespielbarkeit! 

 

 

Im April 2011 

Abteilungsleitung der TA Heroldstatt 


